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Aufgaben und Verantwortlichkeiten der
Stauanlagen-Aufsichtsbehdrden’

L Werner Bithimann

1. Einleitung

Die grossen Stauanlagen geniessen als
Meisterwerke der Ingenieur- und Baukunst
weltweite Beachtung. Unsere Gesellschaft
ist der Auffassung, dass sich die Risiken
dieser Anlagen beherrschen lassen. Dies
Zzeugt von einem grossen Vertrauen der
Bevélkerung, insbesondere in die Arbeit
der Inhaber der Stauanlagen und der Auf-
sichtsbehérden. Dieses Vertrauenist nicht
selbstverstandlich, sondern muss immer
wieder neu erarbeitet werden.

1957 wurden zunachst nur Talsper-
ren einer Bundesaufsicht unterstellt, die
entweder eine Stauhdhe von mindestens
10 Meter aufwiesen oder bei mindestens
S Meter Stauhohe einen Stauraum von
mehr als 50000 m® abschlossen. Schon
bald stellte sich heraus, dass ausser die-
Sen «grossen» Anlagen eine Vielzahl wei-
terer Anlagen ein erhohtes Gefahrenpo-
tenzial aufweist und deshalb im Interesse
der 6ffentlichen Sicherheit ebenfalls einer
effektiven und regelméssigen Kontrolle
bedarf. Nach Durchftihrung einer Aufga-
ben-und Organisationsiberprifung emp-
fahl die Verwaltungskontrolle des Bundes-
rates in ihrem Schlussbericht «System der
Sicherheitskontrolle bei Talsperren» vom
26. Mai 1992, diese «kleinen» Anlagen der
Aufsicht der Kantone zu unterstellen.

Die Stauanlagenverordnung vom
7. Dezember 1998 nimmt die empfohlene
Teilung der Aufsichtsfunktion zwischen
dem Bund und den Kantonen vor. Beste-
hende Anlagen, die bisher schon der Bun-
desaufsicht unterstanden, sowie Neuanla-
gen mit grosseren Ausmassen sind durch
den Bund zu tiberwachen, wahrend die
Kantonealle Ubrigen sicherheitsrelevanten
Stauanlagen beaufsichtigen.

Die mitder Sicherheit der Stauanla-
gen befassten Behorden des Bundes und
der Kantone stehen somit gleichermassen
inder Pflicht, dariiber zu wachen, dass die

Sicherheit der Bevolkerung bestmdglich
gewabhrleistet ist. Insofern sind sie vor die
gleichen Aufgaben gestellt. Zu deren Be-
waéltigung bedarf es deshalb auch gleicher
Voraussetzungen, namlich: Fachkompe-
tenz, Erfahrung, Verantwortungsbewusst-
sein, Integritat und Durchsetzungsvermo-
gen.

Ein Stauanlagenbruch hatte — ne-
ben Toten, Verletzten und materiellen
Schéaden —weitere Folgen: Beim Versagen
einer einzigen Anlage wirde die Sicherheit
aller anderen Anlagen infrage gestellt. Die
Wasserkraftnutzung wére als bisher sicher
eingestufte Energiequelle auf langere Zeit
diskreditiert. Aber, wir wissen es alle: es
gibt keine 100%ige Sicherheit, in keinem
Bereich unseres Lebens und unserer Ta-
tigkeiten.

Der angestrebte Schutz der Bevol-
kerung stellt die Stauanlagen-Aufsichts-
behoérden des Bundes und der Kantone vor
grosse Herausforderungen. Sie kdnnen
diese Herausforderungen nur gemeinsam
meistern, was sie dazu zwingt, am glei-
chen «Strick» zu ziehen.

2. Aufgaben der
Aufsichtsbehdrden

Die Stauanlagenverordnung tibertragt den
Aufsichtsbehorden vielfaltige Aufgaben,
stattet sie aber auch mit weitreichenden
Befugnissen aus, damit sie diese Aufga-
ben bewéltigen kénnen. Das gesetzliche
Konzept zur Gewahrleistung der Sicher-
heit besteht aus drei Saulen, namlich kon-
struktive Sicherheit, Uberwachung und
Notfallkonzept.

2.1 Konstruktive Sicherheit

Eine Stauanlage muss so bemessen, ge-
baut und bei Bedarf ertlichtigt werden,
dass ihre Standsicherheit jederzeit ge-
wabhrleistet ist. Dabei missen alle mog-
lichen Bedrohungen bertiicksichtigt wer-

den. Die Aufsichtsbehérde hat die Bau-
pléne zu genehmigen, die Bauausfiihrung
zu Uberwachen und den Ersteinstau zu
bewilligen. Sie klart periodisch ab, ob die
Stauanlage den aktuellen Anforderungen
an die konstruktive Sicherheit gentigt. N6-
tigenfalls ordnet sie Massnahmen zur Si-
cherheit des Bauwerkes an.

2.2  Uberwachung

Sodann schreibt die Stauanlagenverord-
nung vor, dass die Stauanlage wéhrend
ihrer ganzen Lebensdauer Gberwacht wird,
damit konstruktive Mangel, Schaden oder
Geféhrdungen der Anlage infolge ausser-
ordentlicher Ereignisse friihzeitig erkannt
werden. Dasistdie Aufgabe und Verpflich-
tung der Inhaberin der Stauanlage.

Die Uberwachung hat durch regel-
massige Kontrollen, Messungen und Funk-
tionsproben der beweglichen Anlagenteile
zu erfolgen. Sie erfasst ausser dem Zu-
stand und dem Verhalten der Anlage auch
deren Untergrund und Umgebung. Festge-
stellte Schaden sind unverziiglich durch Un-
terhaltsmassnahmen, konstruktive Mangel
durch Sanierungsmassnahmen zu beheben.
Wird ein ausserordentliches Ereignis ent-
deckt, missen umgehend vorbeugende
Massnahmen zur Abwendung einer Ge-
fahrdung getroffen werden.

Die Aufsichtsbehoérde hat sich zu
vergewissern, dass die Uberwachung
nach den Vorgaben der Stauanlagenver-
ordnung durchgefuhrt und erforderliche
Sicherheitsmassnahmen rechtzeitig er-
griffen werden. Zu diesem Zweck muss die
Inhaberin der Stauanlage der Aufsichtsbe-
hérde tiber das Ergebnis der Uberwachung
periodisch Bericht erstatten.

23 Notfallkonzept

Schliesslich bestimmt die Stauanlagen-
verordnung, dass flr die Stauanlage ein
Notfallkonzept vorhanden sein muss fir

! Grundlage dieses Beitrages ist ein Referat, das der Autoram 1. Dezember 2009 an einer vom BFE organisierten Informationsver-
anstaltung flr die kantonalen Stauanlagen-Aufsichtsbehérden gehalten hat. Der Autor dankt lic. iur. Werner Réthlisberger, Sektion

Elektrizitats- und Wasserrecht des BFE, fiir den Entwurf zu diesem Referat.
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den Fall, dass trotz geforderter Bauwerk-
sicherheit und standiger Uberwachung
einmal sicherheitsrelevante Probleme
auftreten sollten. Zu den Vorkehrungen fiir
den Notfallgehértin der Regel ein Konzept
zur Warnung der Behérden sowie zur Alar-
mierung und allfélligen Evakuierung der
gefahrdeten Bevolkerung. Die Aufsichts-
behdrde hat darliber zu wachen, dass
das verlangte Notfallkonzept vorliegt und
dieses die gebotenen Massnahmen zum
Schutz und zur Rettung der Bevdlkerung
umfasst. Die Aufsichtsbehorde ist im Not-
fall umgehend zu benachrichtigen und
Uber die eingeleiteten Massnahmen zu
unterrichten.

3. Ermessensspielraum der
Aufsichtsbehorde

Die Aufsichtsbehorde verfiigt beim Voll-
zug der Stauanlagenverordnung Uber
einen erheblichen Ermessensspielraum.
«Kann-Vorschriften» erlauben es ihr, ge-
wisse Sicherheitsvorschriften mit Rlck-
sicht auf Grdsse und Verwendungszweck
der Stauanlage flexibel oder in begriinde-

ten Ausnahmeféllen Uberhaupt nicht anzu-

wenden.

Entscheiden nach Ermessen heisst
jedoch nicht, dass die Aufsichtsbehorde
nach Belieben handeln kann. Das Ermes-
sen muss pflichtgemass ausgetbt wer-
den, gestltzt auf sachlich haltbare, nach-
vollziehbare Uberlegungen. Alle fiir den
Entscheid erheblichen Interessen missen
berlcksichtigt und sorgféltig gegeneinan-
der abgewogen werden.

Dabei ist die Aufsichtsbehérde an
allgemeine Rechtsgrundsatze gebunden.
Verstdsse gegensolche Rechtsgrundsatze
wurden beispielsweise vorliegen, wenn
e dieAufsichtsbehdrde Ermessenwalten

lassenwirde, obwohldie Stauanlagen-
verordnung flr solches gar keinen
Raum lasst, oder Ermessen nach un-
massgeblichen Gesichtspunkten be-
tatigen wirde (Ermessenstberschrei-
tung, Ermessensmissbrauch),

e eine Anordnung erlassen wurde, die
mit sachlichen Griinden schlicht nicht
vertretbar ware oder dem Gerechtig-
keitsgedanken krass zuwiderlaufen

Die imposante Talsperre «Contra» im Ve‘fzas’catal,
(Foto: Vercasca SA). ;

wirde (Verstoss gegen das Willkirver-
bot),

e eine Anordnung getroffen wirde, die
entweder nicht tauglich (ungeeignet),
nichterforderlich (bermassig) oder fr
die Betreiberin der Stauanlage unzu-
mutbar wére (Verletzung des Verhalt-
nismassigkeitsprinzips),

e ingleichgelagertenFéllenunterschied-
lich entschieden wiirde, ohne dass
hierfiir ernsthafte und sachliche Griin-
de vorliegen, die eine Praxisanderung
rechtfertigen wiirden (Missachtungdes
Gleichbehandlungsgebots) und wenn

e sich die Aufsichtsbehérde wider-
sprichlich verhalten wirde (Verstoss
gegen den Grundsatz von Treu und
Glauben).

Als Vollzugshilfen erlasst das BFE Richtli-

nien, in denen Sicherheitsanforderungen

néher konkretisiert werden. Es zieht dabei

Vertreter der kantonalen Aufsichtsbehor-

den, der Wissenschaft, der Fachorganisa-

tionen und der Elektrizitatswirtschaft bei.

Ein breit abgestltzter Konsens in Bezug

auf Sicherheitsstandards sowie die Mog-




(Foto: Mattmark AG).

lichkeit, auf neue Erkenntnisse rasch und
flexibel reagieren zu kénnen, zeichnen
diese Lésung aus.

Wird eine Stauanlage als Teil eines
nNeuen Wasserkraftwerks errichtet, er-
folgt ihre Genehmigung im Rahmen des
entsprechenden Verfahrens fiir die Was-
serkraftnutzung. Die Aufsichtsbehérde
spricht ihre Genehmigung in diesem Fall
zuhanden der zustandigen Behérde aus,
Welche die Anforderungen der Stauanla-
gen-Aufsichtsbehorde in ihren Entscheid
aufnimmt. Die Genehmigung der Stauanla-
gen-Aufsichtsbehorde kannin diesem Fall
nicht selbsténdig angefochten werden.

Genehmigungen von Umbaupro-
jekten fiir Stauanlagen von bestehenden
Wasserkraftanlagen, deren Konzessionen
nicht geandert oder erneuert werden, Ge-
nehmigungen von Stauanlagen, fiir welche
keine kantonale/kommunale Baubewilli-
gung zu erteilen ist, sowie alle Gbrigen An-
ordnungen erlésst die Aufsichtsbehérde
in der Form von schriftlichen Verfligungen
zuhanden der Inhaberin der Stauanlage.
Diese Verfiigungen sind, auch wenn sie in
Briefform eréffnet werden, als solche zu
bezeichnen, zu begriinden und mit einer
Rechtsmittelbelehrung zu versehen.

4. Verantwortlichkeit der
Aufsichtsbehdrden

Im Zusammenhang mit der Frage nach

der Verantwortlichkeit ist primar zu unter-

Scheiden zwischen strafrechtlicher und zi-

Vilrechtlicher Verantwortlichkeit.

4.1 Strafrechtliche
Verantwortlichkeit

Nach einem Schadenfall kénnen Mitarbei-

ter der Inhaberin der Stauanlage und/oder

Bedienstete der Aufsichtsbehdrde straf-

Bild 2. Talsperre Mattmark bei Saas Almagell im Wallis,

rechtlich zur Verantwortung gezogen wer-
den, wenn ein Straftatbestand des Straf-
gesetzbuches erflillt ist. In Frage kommen
kann z.B. eine Verurteilung wegen fahr-
lassiger Totung oder fahrlassiger Kdrper-
verletzung. Eine solche Verurteilung setzt
sorgfaltspflichtwidriges Verhalten voraus,
welches zugleich kausal fir den eingetre-
tenen Schaden sein muss. Wo besondere
Vorschriften ein bestimmtes Verhalten
oder Unterlassen gebieten, wie das bei
der Stauanlagenverordnung der Fall ist,
bestimmt sich das Mass der zu beach-
tenden Sorgfalt in erster Linie nach diesen
Vorschriften. Allenfalls geben auch Richt-
linien Hinweise darauf.

Im Bereich der 6ffentlichen Sicher-
heit mlssen an die Sorgfalt hohe Anspri-
che gestellt werden. Sorgfaltswidrig han-
delt, wer gegen die Vorschriften verstdsst
und aufgrund der Umstande sowie seiner
Kenntnisse und Fahigkeiten den Schaden-
seintritt hatte voraussehen miissen, dener
mit seiner Handlungsweise bewirkt. Ob die
Voraussetzungen flr eine Verurteilung ge-
geben sind, muss das Gericht anhand der
konkreten Umsténde des Einzelfalles be-
urteilen. Beispiel sind hier die Strafurteile
nach dem Seilbahnungliick auf der Riede-
ralp, Uber die letztinstanzlich das Bundes-
gericht entschieden hat.

4.2 Zivilrechtliche
Verantwortlichkeit
4.2.1 Haftung der Inhaberin der

Stauanlage, geltendes Recht
Nach einem allgemeinen Rechtsgrundsatz
ist derjenige, der einen gefahrlichen Zu-
stand schafft oder unterhalt, verpflichtet,
die nétigen Schutzvorkehren zu ergreifen,
um Schadigungen Dritter zu verhiten, und

Bild 3. Stauanlage Pilgersteg in Riiti ZH, (Foto: M. Minder).

fur trotzdem eintretende Schéden Ersatz
zu leisten. Diese Verpflichtung trifft im vor-
liegenden Fall in erster Linie die Inhaberin
der Stauanlage.

Geméss geltender schweizerischer
Gesetzgebungrichtet sich die Haftung der
Inhaberin der Stauanlage primar nach den
allgemeinen Bestimmungen des Obliga-
tionenrechts (OR). Hier geht es vor allem
um die Haftungsbestimmungen fir Wer-
keigentiimer nach Artikel 58 OR. Danach
haftet die Inhaberin der Stauanlage fir den
Schaden, den die Stauanlage infolge feh-
lerhafter Planung oder Errichtung bzw. in-
folge mangelhaften Unterhalts verursacht.
Die Haftung ist also nur gegeben, wenn es
dem Geschadigten gelingt, einen Mangel
des Werks nachzuweisen.

Im Ubrigen ist die Haftung insofern
beschrénkt, als die Inhaberin der Stauan-
lage sog. Entlastungsgriinde vorbringen
kann. Sie kann sich von der Haftung be-
freien, wenn der Schaden
e durch hoéhere Gewalt (ausserordent-

liche Naturvorgénge oder kriegerische
Ereignisse),
e durch grobes Selbstverschulden des
Geschadigten oder
e durch grobes Verschulden eines Drit-
ten (Sabotage) verursacht wurde.
Eine Verpflichtung zur Deckung der Haft-
pflicht mittels einer Versicherung besteht
bisher nur in den Kantonen Wallis und
Graublnden. Dabei betragen die De-
ckungssummen hdéchstens 200 Millionen
Franken.

Nach Artikel 55 des Obligationen-
rechtes haftet die Inhaberin einer Stauan-
lage nicht nur fir den Schaden, den seine
Angestellten verursachen. Sie haftet in
gleicher Weise auch fiir Ingenieure und
andere Fachleute, die sie als Experten
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beizieht, wenn deren Tatigkeiten zu einem
Schadenfall fihren.

4.2.2 Haftung der Inhaberin der
Stauanlage, mdgliche neue
gesetzliche Regelung

Angesichts des grossen Gefahrenpoten-

zials wird in der Literatur und in der Politik

seit den 80er-Jahren eine Anderung der

Haftpflichtregelung verlangt. Die Grinde

sind folgende:

e Eswirdals stossend empfunden, dass
fur das Risiko eines Talsperrenbruchs
keine Versicherungspflicht besteht.

e Die umfassende und sehr weitge-
hende Haftpflicht im Bereich Kernen-
ergie, das Kernenergiehaftpflichtge-
setz vom 18. Marz 1983 2, wird zum
Anlass genommen, fir Stauanlagen
eine ahnliche Regelung zu verlangen.

Am 9. Juni 2006 hat der Bundesrat dem

Parlament zusammen mit dem Sicher-

heitskontrollgesetz den Entwurf zu einem

Stauanlagengesetz vorgelegt. Nachdem

das Parlament auf das Sicherheitskontroll

gesetznicht eingetretenist, sollnundieses

Stauanlagengesetz als eigensténdiges

Gesetz ausgestaltet und vom Parlament

behandelt werden.

Im Stauanlagengesetz soll die
Haftung fir Stauanlagen — wie im Kerne-
nergiehaftpflichtgesetz — als so genannte
Kausalhaftung ausgestaltet werden, d.h.,
die Inhaberin der Stauanlage haftet auch
dann, wenn sie kein Verschulden trifft und
die Anlage keinen Mangel aufweist. Auf die
generelle Einfihrung einer Versicherungs-

pflicht soll jedoch nach den Vorstellunge
des Bundesrates verzichtet werden; dies
wire weiterhin den Kantonen tiberlassen®.
Unser Departement, d.h. das UVEK, wird
der zustdndigen Kommission des Stén-
derates den Uberarbeiteten Entwurf des
Stauanlagengesetzes bis Ende Marz2010
zukommen lassen. Danach folgt die Be-
ratung des Entwurfs in der Kommission
UREK des Standerates und im Plenum
des Standerates und in einem weiteren
Schritt in der Kommission UREK des Na-
tionalrates und anschliessend im Plenum
des Nationalrates. Es ist durchaus mog-
lich, dass das Parlament das neue Stauan-
lagengesetz im Verlaufe des Jahres 2011
verabschieden kann.

4.2.3 Haftung der Aufsichtsbehdrde
Ob in einem Schadenfall ausser der Stau-
anlageninhaberin allenfalls auch die Auf-
sichtsbehdrde haftbar gemacht werden
kann, ist schweizweit nicht einheitlich
geregelt. Beim Bund und in den meisten
Kantonen kann ein einzelner Bediensteter
der Aufsichtsbehdrde (unter Vorbehalt von
Regressanspriichen) nicht direkt belangt
werden. Hier muss Schadenersatz beim
Bund oder beim betroffenen Kanton be-
ansprucht werden. Nur noch wenige Kan-
tone kennen die gegenteilige Regelung,
wonach sich der Geschéadigte einzig an
den Bediensteten halten muss.

Als Zwischenform besteht die sog.
Ausfallhaftung des Kantons. Danach muss
der Geschadigte zuerst beim Bedienste-
ten Schadenersatz fordern, bevor er den

2Am 13. Juni 2008 hat das Parlament das neue Kernenergiehaftpflichtgesetz (KHG)
gutgeheissen; dieses (ibernimmt die internationalen Kernenergiehaftpflichtliberein-
kommen von Paris und Bruxelles in schweizerisches Recht. Das neue KHG kannvom
Bundesrat erst nach Inkrafttreten dieser Ubereinkommen in Kraft gesetzt werden.

3 Die Kantone Graublinden und Wallis haben in der kantonalen Gesetzgebung eine
generelle Versicherungspflicht festgelegt. Der Kanton Aargau kann gestuitzt auf das
kantonale Wassernutzungsgesetz im Einzelfall in der Konzession eine Versicherungs-

Kanton fur den Verlust verantwortlich ma-
chenkann, den er bei Zahlungsunfahigkeit
des Bediensteten erleidet.

Unabhéngig davon, bei wem der
Geschadigte seine Anspriiche geltend
machen muss, besteht eine Haftpflicht nur
dann, wenn dem mit der Aufsicht betrauten
Bediensteten Widerrechtlichkeit in seinen
Handlungen nachgewiesen werden kann.
Eine solche liegt nach der Rechtsprechung
des Bundesgerichtes vor, wenn gegen
Dienstpflichten, Rechtsgrundséatze oder
gegen Gebote und Verbote der Rechts-
ordnung verstossen wird. Letzteres ware
bei einem Verstoss gegen Vorschriften
der Stauanlagenverordnung der Fall, also
wenn beispielsweise eine Genehmigung
zu Unrecht erteilt, eine falsche Anordnung
erlassen oder vorgeschriebene Kontrollta-
tigkeiten unterlassen worden waren. Die
Widerrechtlichkeit entfallt, wenn seitens
des Bediensteten Rechtfertigungsgriinde
angerufen werden kénnen. Als weitere Vo-
raussetzung der Haftung musste der ad-
aquate Kausalzusammenhang zwischen
dem fehlbaren Handeln des Bediensteten
und dem eingetretenen Schaden nachge-
wiesen werden.

5. Schluss

Die Aufsicht Uber die Stauanlagen ist eine
vielseitige und sehr anspruchsvolle Auf-
gabe. Die Aufsichtsbehdrden des Bundes
und der Kantone tragen eine grosse Ver-
antwortung, diese Aufgabe so wahrzuneh-
men, dass der Schutz von Mensch und
Umwelt bestméglich gewahrleistet ist. Es
ist unerlasslich, dass sich die Aufsichts-
behoérden dieser Verantwortung immer
bewusst sind.

Anschrift des Verfassers
Dr. iur. Werner Bihlmann
c/o Bundesamt fiir Energie, CH-3003 Bern

pflicht statuieren. Tel. +41(0)31 32256 11
werner.buehimann@bfe.admin.ch
58 «Wasser Energie Luft» - 102. Jahrgang, 2010, Heft 1, CH-5401 Baden



	Aufgaben und Verantwortlichkeit der Stauanlagen-Aufsichtsbehörden

